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Einleitung

Untersuchungsgegenstand

Die Fertigstellung von Großbauprojekten verzögert sich oftmals um Jahre,
womit in der Regel eine Vervielfachung der Kosten einhergeht. Der Berli‐
ner Flughafen und die Elbphilharmonie sind Paradebeispiele in diesem
Kontext. Auch die Pannen bei deutschen Offshore-Windparks wurden in
der Presse diskutiert. Schlagzeilen machte zum Beispiel der Windpark
Riffgat, weil er Strom verbrauchte anstatt welchen zu produzieren: Diesel‐
motoren mussten die Windräder antreiben, damit diese nicht rosteten,
während der Netzanschluss fehlte.1
Worüber die Öffentlichkeit vielfach nichts erfährt, sind die Rechtsstreitig‐
keiten, die noch Jahre nach Fertigstellung ausgefochten werden. Baustrei‐
tigkeiten sind bei den Gerichten sowie bei den Parteien überaus unbeliebt,
da sie sehr langwierig sind und über eine Vielzahl von Ansprüchen und
Gegenansprüchen entschieden werden muss. Der Umfang dieser Gerichts‐
verfahren ist so erheblich, weil während des Projekts alle Ansprüche
(Claims) akribisch festgehalten werden (sog. Claim-Management), sodass
am Ende ein „Claimgebirge“ 2 entsteht. Aus diesem Grund sind seit lan‐
gem Bemühungen existent, Baustreitigkeiten nicht in (Schieds-)Gerichts‐
verfahren auszufechten, sondern vorher durch alternative Methoden beizu‐
legen. Inzwischen hat sich eine Fülle von Instrumenten der alternativen
Streitbeilegung entwickelt. Davon werden in der vorliegenden Arbeit die
Mediation, Schiedsgutachten und Dispute Boards untersucht. Die Aus‐
wahl ist dahingehend zu begründen, dass hauptsächlich diese Verfahren
beim Bau von Offshore-Windparks vereinbart und durchgeführt worden
sind.

A.

1 FAZ online, 9.8.2013, abrufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtsch
aftspolitik/erneuerbare-energien-ein-windpark-der-strom-verbraucht-und-diesel-fris
st-12475399.html (Stand: 1.9.2017).

2 Stubbe, in: Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), S. 75, 75.

17

1

2



Der Vorschlag, alternative Streitbeilegung beim Bau von Offshore-Wind‐
parks zu untersuchen, kam von Akteuren der Branche.3 Grund dafür war,
dass gerade beim Bau der ersten Generation von Offshore-Windparks
technisch wie rechtlich Neuland betreten wurde und die Projekte dadurch
sehr konfliktreich waren.4 So lagen gerade in der Anfangszeit keine Ver‐
tragsmuster vor; rechtliche Voraussetzungen für die Genehmigungen wa‐
ren höchst unklar.5 Die Technik war noch unerprobt und die Baustelle auf
hoher See – ohne Lagerungsmöglichkeiten, mit extremer Wetterabhängig‐
keit und der Notwendigkeit von speziellen Installationsschiffen – stellte
die Betreiber vor große Herausforderungen.6 Die Offshore-Windparkbran‐
che ging vielfach nach dem Prinzip trial and error vor. Auch im Rahmen
der Streitbeilegung wurde Neuland betreten: Als Methode der alternativen
Streitbeilegung wurden bei vielen Offshore-Windparks Dispute Boards
vereinbart. Diese Art der Streitbeilegung ist in Deutschland bis dato relativ
unbekannt gewesen,7 sodass praktisches Wissen darüber kaum vorgelegen
hat. Die Erfahrungen, welche die Offshore-Windparkbranche mit Dispute
Boards aufweisen kann, bilden einen Schwerpunkt dieser Arbeit.
Verfahren der alternativen Streitbeilegung sind vertraulich und werden im
Gegensatz zu Gerichtsurteilen nicht veröffentlicht. Dies bildet eine Hürde
bei der Forschung über alternative Streitbeilegung. Um Informationen hin‐
sichtlich der Erfahrungen der Branche zu sammeln, hat die Verfasserin 18
Interviews mit Akteuren der Offshore-Windparkbranche geführt. Diese In‐
terviews bilden den Kern der vorliegenden Arbeit und machen es möglich,
Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren herauszuarbeiten. Zudem kön‐
nen Probleme lokalisiert werden, welche die Branche mit diesen Mecha‐
nismen gehabt hat und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Einerseits
kann die Offshore-Branche aus den Erkenntnissen der ersten Ausbaustufe
lernen. Andererseits können die Erfahrungen mit Dispute Boards jedoch
auch für die deutsche (Anlagen-)Bauwirtschaft wertvoll sein.

3 Vgl. auch Hanefeld/Hombeck, EnWZ 2014, 537, 538, die berichten, dass es bislang
kaum gesicherte Erfahrungswerte für den Bereich Streitbeilegung bei Offshore-
Windparks gibt.

4 Vgl. Hangebrauck, EnWZ 2017, 303, 304.
5 S.u. Rn. 72.
6 Hanefeld/Hombeck, EnWZ 2014, 537, 540.
7 Vgl. Hangebrauck, EnWZ 2017, 303, 303.
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Gang der Darstellung

Im ersten Kapitel wird zunächst auf die Energiewende in der Bundesrepu‐
blik Deutschland und die Bedeutung der Offshore-Windparks für ebendie‐
se eingegangen. Anschließend werden die Besonderheiten von Offshore-
Windparkprojekten gegenüber anderen Anlagenbauprojekten expliziert.
Dabei wird insbesondere auf die Projektstruktur und die Projektverträge
eingegangen. Überdies wird der Einfluss des Standorts der Offshore-
Windparks sowie der Projektbeteiligten auf den Projekterfolg beschrieben.
Schließlich wird die wettbewerbliche Situation sowie deren Auswirkungen
auf die Streitbeilegung analysiert.
Das zweite Kapitel führt in die alternative Streitbeilegung bei Offshore-
Windparks ein. Zunächst werden der Sinn und Zweck des Claim-Manage‐
ments näher erläutert. Anschließend wird auf Verhandlungen zwischen
den Parteien und deren Bedeutung für die Streitbeilegung bei Offshore-
Windparks eingegangen. Im nächsten Schritt werden verschiedene Metho‐
den der alternativen Streitbeilegung thematisiert. Zudem wird der Wir‐
kungsmechanismus von Eskalationsklauseln und Konfliktmanagementord‐
nungen erörtert. Im letzten Teil des zweiten Kapitels wird analysiert, wel‐
che Anforderungen die alternative Streitbeilegung erfüllen muss, damit sie
sich für Offshore-Windparks eignet.
Kapitel 3 bis 5 thematisieren die Streitbeilegungsmechanismen Mediation,
Schiedsgutachten und Dispute Boards. In den einzelnen Kapiteln wird der
jeweilige Mechanismus kurz beschrieben. Danach werden die Interviewer‐
gebnisse zu den einzelnen Streitbeilegungsinstrumenten wiedergegeben.
Dabei richtet sich der Fokus darauf, wie zufrieden die Praxis mit dem Me‐
chanismus ist, ob sie ihn für Offshore-Windparks für geeignet hält und wo
Probleme bestehen. Diese Ergebnisse werden der Auswertung der Litera‐
turrecherche gegenübergestellt. Nachfolgend wird anhand von Literatur
und Experteninterviews bewertet, wie gut sich der einzelne Mechanismus
für die Streitbeilegung bei Offshore-Windparks eignet. Abschließend sol‐
len Ratschläge erteilt werden, welche Modalität des Streitbeilegungsin‐
struments empfehlenswert ist und durch welche Vereinbarungen das je‐
weilige Instrument effektiver genutzt werden kann.

B.

B. Gang der Darstellung
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Methode

Die Erkenntnisse dieser Arbeit beruhen auf Daten, welche im Rahmen von
Experteninterviews gesammelt und mittels der Grounded Theory Metho‐
dology ausgewertet wurden. Dabei handelt es sich um einen qualitativen
Forschungsansatz. Im Folgenden wird zunächst darauf eingegangen, war‐
um zur Erfassung des Untersuchungsgegenstandes ein forschender Ansatz
notwendig war. Anschließend werden zunächst die Unterschiede zwischen
qualitativer und quantitativer Forschung kurz aufgezeigt. Sodann werden
die einzelnen Arbeitsschritte der Grounded Theory Methodology beschrie‐
ben, um sich dann kritisch mit dieser Methode auseinanderzusetzen. Im
dritten Unterpunkt wird die Stichprobe sowie die Durchführung der Inter‐
views beschrieben. Schließlich wird aufgezeigt, wie die Daten im vorlie‐
genden Fall ausgewertet wurden.

Forschungsansatz

Veranlassung

Normen haben keinen Selbstzweck, sondern immer einen Bezug zur Le‐
benswirklichkeit.8 Um zu untersuchen, welche Art der alternativen Streit‐
beilegung sich am besten für die Beilegung von Streitigkeiten bei Off‐
shore-Windparks eignet, genügt es daher nicht, sich abstrakt mit den Ver‐
fahrensregeln auseinanderzusetzen. Man muss auch untersuchen, wie die‐
se Verfahren gelebt werden und wie sehr diese gelebte Realität die Bedürf‐
nisse der Anwender befriedigt. Kommt man zu dem Ergebnis, dass die
Anwender unzufrieden sind, müssen die Gründe untersucht werden: Sind
die Verfahrensregeln schlecht oder sind die Projekte so herausfordernd?
Danach richtet sich dann, welche Handlungsempfehlungen ausgesprochen
werden können bzw. welche Verfahrensregeln geändert werden müssen.
Dieses Wechselspiel zwischen Norm und Realität soll in der vorliegenden
Arbeit erforscht werden.

C.

I.

1.

8 „Rechtswissenschaft ist zwar eine normative Wissenschaft. Aber nicht nur: sie muss
auch die soziale Wirklichkeit erkennen. Sie ist damit Geisteswissenschaft und Sozi‐
alwissenschaft in einem, ein Verfahren der gegenseitigen Übersetzung zwischen
Norm und Faktum.“, Mastronardi, Juristisches Denken, Rn. 287.
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Diese Realität lässt sich nur bedingt durch Fachliteratur ermitteln. Hand‐
bücher und Aufsätze werden zwar meist von Praktikern geschrieben, kön‐
nen jedoch lediglich begrenzt wiedergeben, mit welchen Mitteln Streitig‐
keiten beigelegt werden und wie zufrieden die Anwender mit den Streit‐
beilegungsmechanismen sind. Auch eine weitere juristische Erkenntnis‐
quelle steht im Rahmen der Erforschung der alternativen Streitbeilegung
nicht zur Verfügung: Während Urteile staatlicher Gerichte veröffentlicht
werden, ist ein Merkmal der alternativen Streitbeilegung ihre Vertraulich‐
keit. Schiedsgutachten oder Dispute Board Sprüche stehen dem Forschen‐
den also nicht zur Verfügung.9 Dieser Umstand macht es für Wissenschaft‐
ler sehr schwierig, Informationen zu sammeln. Schließlich stellen die In‐
teressen der Unternehmen sehr sensible Informationen dar und werden als
Geschäftsgeheimnisse geschützt. Aus diesem Grund war zur Untersu‐
chung des Gegenstands dieser Dissertation ein Rückgriff auf die Metho‐
den der Sozialwissenschaften notwendig.10 Dabei bieten sich die alternati‐
ve Streitbeilegung sowie die Schiedsgerichtsbarkeit aus den genannten
Gründen besonders an, wie mehrere Werke verdeutlichen.11

Qualitative Forschung

In der Sozialforschung existieren sowohl quantitative als auch qualitative
Forschungsmethoden. Eine ausführliche Darstellung der Unterschiede, der
Charakteristika sowie der zwischen diesen Methoden existierenden Strei‐
tigkeiten würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.12 Es soll hier nur
kurz in die Thematik eingeleitet werden.

2.

9 So haben Haghsheno/Kaben Gerichtsurteile verglichen, um Streitursachen und
Streitgegenstände bei Baustreitigkeiten zu ermitteln, Jahrbuch Baurecht 2005, 263,
275.

10 So schreibt auch Mastronardi, dass der Jurist die Erkenntnismethoden der Sozial‐
wissenschaften benötige, um das Problem zu erkennen, das zu lösen ist, Juristi‐
sches Denken, Rn. 334.
Vgl. auch den Aufsatz von Hamann/Hoeft zur empirischen Herangehensweise im
Zivilrecht, AcP 2017, 311.

11 Vgl. Parise Kuhnle, Effektiver Rechtsschutz; Karton, International Arbitration;
Schüddekopf, Nachhaltigkeit einvernehmlicher Konfliktbeilegung; Leiss, Schieds‐
VZ 2007, 139; Leuschner/Meyer, SchiedsVZ 2016, 156.

12 Kelle/Erzberger, geben einen guten Überblick über die Diskussion, in: Flick/von
Kardoff/Steinke, S. 299. Vgl. auch Bortz/Döring, Forschungsmethoden, S. 298 ff.
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Qualitative Forschung meint „jede Art der Forschung deren Ergebnisse
keinen statistischen Verfahren oder anderen Arten der Quantifizierung
entspringen.“13 Die Forschungsansätze unterschieden sich zunächst auf‐
grund der Art des verwendeten Datenmaterials: Während in der quantitati‐
ven Forschung Messwerte statistisch verarbeitet werden, werden in der
qualitativen Forschung Verbalisierungen ausgewertet.14 Ersteres ließe sich
zum Beispiel mit einer Ratingskala ermitteln.15 So könnte ein Fragebogen
untersuchen, wie zufrieden die Akteure, auf einer Skala von eins bis zehn,
mit verschiedenen Methoden der Streitbeilegung beim Bau von Offshore-
Windparks sind. Im Anschluss wüsste man, welche Art der Streitbeile‐
gung zu mehr Zufriedenheit unter den Anwendern geführt hat. Man könn‐
te diese Daten gut mit anderen Großprojekten vergleichen. Zudem könnte
man die Methoden der alternativen Streitbeilegung untereinander verglei‐
chen. Solche Studien wurden bereits mit Bezug zur allgemeinen Baubran‐
che durchgeführt.16 Wird hingegen mit einem qualitativen Ansatz ge‐
forscht, werden Interviews durchgeführt und die Transkripte ausgewertet.
So könnte man Akteure der Offshore-Branche in einem Interview nach
Gründen für die Unzufriedenheit mit einem Streitbeilegungsinstrument
fragen und vor allem Rückfragen stellen, um alle Ursachen zu erforschen.
Der Vorteil ist zudem, dass die Interviewten von sich aus Informationen
preisgeben, nach denen nicht gefragt wurde. So können neue, bisher unbe‐
kannte Fakten gesammelt werden. Während also quantitative Forschung
Bekanntes statistisch überprüft, setzt qualitative Forschung früher an und
forscht einen Bereich zunächst aus, um dann Theorien über Zusammen‐
hänge aufzustellen.
„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten „von innen he‐
raus“ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben.“17 Ein gro‐
ßer Vorteil ist, dass dadurch Abläufe und Strukturen sichtbar gemacht wer‐
den können, die für die Akteure selbstverständlich sind, Außenstehenden
aber verborgen bleiben.18 Durch qualitative Forschung kann ein konkrete‐

13 Strauss/Corbin, Grounded Theory, S. 3.
14 Bortz/Döring, Forschungsmethoden, S. 296.
15 Das folgende Anwendungsbeispiel ist an ein solches von Bortz/Döring angelehnt,

Forschungsmethoden, S. 297.
16 PWC, Konfliktbearbeitungsverfahren im Vergleich; Gralla/Sundermeier, BauR

2007, 1961; Haghsheno/Kaben, Jahrbuch Baurecht 2005, 263.
17 Flick/von Kardoff/Steinke, in: Flick/von Kardoff/Steinke, S. 14.
18 A.a.O.
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res Bild der Perspektive der handelnden Personen deutlich werden.19 Hier
zeigt sich deutlich die Stärke der qualitativen Forschung. Das reine Wis‐
sen, dass Akteure mit einem Streitbeilegungsmechanismus unzufrieden
sind, hilft nicht weiter, wenn man diese Unzufriedenheit beseitigen möch‐
te. Ursachen, Motive und Faktoren, die die Handlungen beeinflussen,
müssen zunächst genau studiert werden. Erst wenn alle Bedingungen be‐
kannt sind, kann ein Prozess verbessert werden.
Ein weiterer Vorteil der qualitativen Forschung besteht darin, dass sie auch
das Unbekannte erforschen kann.20 Aufgrund der Flexibilität der Erhebun‐
gen dürfen neue Erkenntnisse bei der nächsten Befragung verarbeitet wer‐
den.21 Im Gegensatz dazu benötigt die qualitative Forschung mit ihren
standardisierten Methoden bereits eine feste Vorstellung von dem zu un‐
tersuchenden Gegenstand.22

Nachteilig ist allerdings, dass die Daten schwieriger mit anderen zu ver‐
gleichen sind.23 Offene Befragungen sowie die Auswertung des gesam‐
melten Materials benötigen zudem mehr Zeit, sodass nicht so viele Perso‐
nen befragt werden können.24 Auf diese Nachteile wird unter dem Punkt
„Methodenkritik“ eingegangen.25

Während teilweise bei qualitativer und quantitativer Forschung von unter‐
schiedlichen Methodenparadigmen oder Gegensatzpaaren gesprochen
wurde, sprechen sich viele Autoren für eine Überwindung dieses Gegen‐
satzes26 und für eine Integration der Methoden aus.27 So würde sich jede
Methode für einen anderen Zweck eignen.28 In jedem Fall ist qualitative
Sozialforschung heute weitgehend anerkannt und etabliert.29

19 A.a.O., S. 17.
20 A.a.O.
21 Siehe dazu ausführlich unten Rn. 28.
22 Flick/von Kardoff/Steinke, in: Flick/von Kardoff/Steinke, S. 17.
23 Bortz/Döring, Forschungsmethoden, S. 297.
24 A.a.O.
25 S.u. Rn. 30 ff.
26 Mayring, Qualitative Inhaltsanalyse, S. 20.
27 Kelle/Erzberger, in: Flick/von Kardoff/Steinke, S. 299.
28 Bortz/Döring, Forschungsmethoden, S. 297.
29 Helfferich, Qualität qualitativer Daten, S. 9; Flick/von Kardoff/Steinke, in:

Flick/von Kardoff/Steinke, S. 13.
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